
Berechnung des Kostenbeitrages bei Gewährung von Eingliederungshilfe in 
einer stationären Einrichtung der Behindertenhilfe nach den maßgeblichen 

Vorschriften des SGB XII ab 01.01.2005 
 
Sachverhalt: 
Der volljährige ledige Leistungsberechtigte wird seit Jahren stationär in einer Einrichtung der Behinder-
tenhilfe betreut und besucht gleichzeitig eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen. Er ist In-
haber eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ und bezieht eine EU-Rente in Höhe 
von mtl. 800 € netto sowie ein Werkstatteinkommen in Höhe von mtl. 120 € einschließlich Arbeitsförde-
rungsgeld.  
Die Vergütung in der Einrichtung beträgt monatlich 2000 €. Die Pflegeversicherung zahlt Leistungen 
nach § 43a SGB XI in Höhe von 256 €. 
 

1. Kapitel IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 
a. Leistungen nach § 42 SGB XII ab : 01.01.2005   

 maßgebender Regelsatz 276,00 € Haushaltsangehöriger  
 Aufwendungen für Unterkunft 250,00 € Miete und Heizung  
 Mehrbedarf § 30 SGB XII 46,92 €   
 einmalige Bedarfe § 31 SGB XII 0,00 €   
 Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeitrag § 32 SGB 
XII 

0,00 €   

 HLU in Sonderfällen § 34 SGB XII 0,00 €   
 Summe ���� 572,92 €  
b. Einkommen §§ 82-84 SGB XII    
 EU- / Altersrente 800,00 €   
 Unfallrente 0,00 €   
 Betriebsrente 0,00 €   
 beamtenrechtl. Bezüge 0,00 €   
 Zinseinkünfte 0,00 €   
 Werkstatteinkommen 120,00 €   
 anderes Einkommen aus nicht-

selbt.Tätigkeit 
0,00 €   

  0,00 €   
  0,00 €   
 Summe 920,00 €   
c. Bereinigung des EK § 82 Abs.2    
 Steuern 0,00 €   
 Sozialversicherungsbeiträge 0,00 €   
 Versicherungsbeiträge 0,00 €   
 AMP 5,20 €   
 Fahrtkosten 0,00 €   
 Gerwerkschaftsbeiträge 0,00 €   
 Arbeitsförderungsgeld 26,00 €   
  0,00 €   
  0,00 €   
 Summe der Abzüge 31,20 €   
 Bereinigtes EK § 82 Abs. 2 888,80 €   
d. Absetzungsbetrag § 82 Abs.3    
 WfB-Einkommen (brutto) 120,00 €   
 Abzügl. Arbeitsmittelpauschale 5,20 €   
 Abzügl. Arbeitsförderungsgeld 26,00 €   
 Nach § 82 (2) bereinigtes EK 88,80 €   
 Abzügl. 1/8 Eckregelsatz 43,12 €   
 Verbleiben 45,68 €   
 Abzügl. 25 % des verbl. Betrages 11,42 €   
 Absetzungsbetrag § 82 Abs.3 54,54 €   
 Bereinigtes EK § 82 Abs. 3 834,26 €   
e. einzusetzendes Einkommen ���� 572,92 €  
f. Ungedeckter GSiG-Anspruch ���� 0,00 €  
g. noch zur Verfügung stehendes EK  ���� 261,34 € 
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2. Kapitel III (Hilfe zum Lebensunterhalt) 
a. Leistungen nach § 35 SGB XII ab : 01.01.2005   
 GSiG-Anspruch  

1
 572,92 €   

 Barbetrag 89,70 €   
 Kleidung 

2
 25,00 €   

  0,00 €   
 Summe ���� 687,62 €  
 Abzüglich Leistungen nach Ziffer 1. a. ���� 572,92 €  
b. Ungedeckter HLU-Bedarf ���� 114,70 €  
 noch zur Verfügung stehendes EK 

Ziffer 1.g. 
 261,34 €  

c. einzusetzendes Einkommen ���� 114,70 €  
d. Ungedeckter HLU-Bedarf ���� 0,00 €  
e. noch zur Verfügung stehendes EK  ���� 146,64 € 

 
 
 

����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben für die Leistungen nach dem Kapitel III Unterhalt in Höhe von 
20 € / __________ € zu zahlen. 

����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben keinen UH zu zahlen, weil der Leistungsberechtigte die Leistun-
gen nach dem Kapitel III aus eigenem Einkommen / Vermögen bestreitet. 

����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben keinen UH zu zahlen, weil 
_____________________________.Länderspezifisch 

 

                                                           
1
 Im Widerspruchsverfahren ersatzweise eine Vergleichsberechnung mit der maßgeblichen Grundpauschale 

und einem anteiligen Betrag für Investitionskosten durchführen. 
 
2
 Aus Vereinfachungsgründen einen länderspezifischen pauschalierten Betrag anrechnen. 
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3. Kapitel VI (Eingliederungshilfe) 
a. Leistungen nach § 53 SGB XII ab : 01.01.2005   
 Vergütung nach § 75 ff SGB XII 2.000,00 €   
 Abzügl. GSiG-Anspruch Ziffer 1.a. 572,92 €   
 abzügl. Leistungen nach SGB XI 256,00 €   
 Verbleibende Leistungen Kapitel VI ���� 1.171,08 €  
b. einzusetzendes Einkommen    
 Bereinigtes EK § 82 Abs. 2 (Ziffer 1.c) ���� 888,80 €  
c. Einkommensgrenze § 85    
 Grundbetrag 690,00 €   
 Kosten der Unterkunft 

3
 220,00 €    

 Familienzuschlag 0,00 €   
 Summe ���� 910,00 €  
d. Einsatz des Einkommens nach § 87    
 Betrag über der Einkommensgrenze 0,00 €   
 abzüglich besondere Belastungen 0,00 €   
 verbleibender Betrag 0,00 €   
 davon sind einzusetzen    
 100 % ���� 0,00 €  
 ____% ���� 0,00 €  
 40 % wegen 

�  nachgewiesener Schwerstpflege-
bedürftigkeit Stufe 3 

�  Blindheit 

���� 0,00 €  

e. Einsatz des Einkommens nach § 88    
 Betrag unter der Einkommensgrenze 888,80 €   
 abzüglich besondere Belastungen 

(wenn nicht bei d. berücksichtigt) 
0,00 €   

 verbleibender Betrag 888,80 €   
 davon sind einzusetzen    
 nach § 88 Abs. 1 Nr. 1 0,00 €   
 nach § 88 Abs. 1 Nr. 2 0,00 €   
 nach § 88 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 888,80 €   
 Summe 888,80 €   
 abzügl. Absetzungsbetrag § 88 Abs. 2 

(entspricht Ziffer 1.d.) 
54,54 €   

f. einzusetzendes Einkommen ���� 834,26 €  
g. noch zur Verfügung stehendes EK 

Ziffer 2.e. 

���� 146,64 €  

h. einzusetzendes Einkommen ���� 146,64 €  
 

4. Zusammenfassung des 
Berechnungsergebnisses 

Einkommen Anspruch EK-Einsatz 
KOB 

Verbleibendes 
EK 

 Einzusetzendes EK (1.d.) 834,26 €    
 Kapitel IV (GSiG)  572,92 € 572,92 € 261.34 € 

 Kapitel III (HLU)  114,70 € 114,70 € 146,64 € 

 Kapitel VI (Eingliederungshilfe)  1.171,08 € 146,64 €  
 Summe  1.858,70 € 834,26 €  
 

5. Ermittlung des Betrages, der dem Leistungsbe-
rechtigen zur freien Verfügung verbleibt 

 

 Bruttoeinkommen (1.b.) 920,00 € 

 abzgl. Kostenbeitrag (Summe 4.) 834,26 € 

 Dem Leistungsberechtigten verbleibender Betrag 85,74 € 

 Summe aus:  

 Arbeitsmittelpauschale 5,20 € 

 Arbeitsförderungsgesetz 26,00 € 

 Absetzungsbetrag § 82 Abs. 3 SGB XII 54,54 € 

 
����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben für die Leistungen nach dem Kapitel VI Unterhalt in Höhe von 

26 € / _______ € zu zahlen. 

����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben keinen UH zu zahlen, weil der Leistungsberechtigte die Leistun-

gen nach dem Kapitel VI aus eigenem Einkommen / Vermögen bestreitet. 

����    Die unterhaltspflichtigen Eltern haben keinen UH zu zahlen, weil _____________________________. 

                                                           
3
 Entspricht dem GSiG-Wert (Ziffer 1.a.) ohne Heizung 


